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   Prüfung im Grundstudium 

&

Termine im SS 2021

Herzlich Willkommen! 
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Agenda - Ablauf

Prüfung im Grundstudium 

Lehramt Grundschule / PO 2015

Lehramt Sekundarstufe / PO 2015

Fachwechsel

Termine

Fragen
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Prüfung im Grundstudium -

Rechtliche Grundlage – StO
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Für Grundschule / PO 2015 gilt:

Sie müssen schauen, dass Sie die Vorgaben für die „Prüfung im Grundstudium“ (§ 17 der Studien- und 

Prüfungsordnung Lehramt Grundschule) erfüllen können:

StO § 17 Prüfung im Grundstudium 

(1) Bis zum Ende des zweiten Semesters müssen die in Abs. 2 genannten studienbegleitenden Modulprüfungen

sowie das Orientierungspraktikum erfolgreich absolviert werden; die genannten Prüfungsleistungen bilden die

Prüfung im Grundstudium.

Wer die Prüfung im Grundstudium einschließlich etwaiger Wiederholungen bis zum Ende des vierten Semesters

nicht bestanden hat, verliert den Prüfungsanspruch, es sei denn, er bzw. sie hat die Fristüberschreitung nicht zu

vertreten.

(2) Die Prüfung im Grundstudium besteht aus dem Nachweis von 30 ECTS-Punkten von den im ersten und 

zweiten Semester durch das erfolgreiche Absolvieren von studienbegleitenden Modulprüfungen insgesamt 

erwerbenden 60 ECTS-Punkten sowie dem Nachweis über das Bestehen des Orientierungspraktikums. In diesen 30 

ECTS-Punkten müssen die 9 ECTS-Punkte für die erfolgreich absolvierte Modulprüfung jenes Moduls enthalten sein, 

in welchem die Begleitveranstaltung zum Orientierungspraktikum angesiedelt ist.



Prüfung im Grundstudium – GS PO 2015

Daraus folgt - 
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▪ Sie brauchen also auf jeden Fall das abgeschlossene Modul GS EW 1 

und das Orientierungspraktikum. Damit haben Sie 15 ECTS-Punkte der 

erforderlichen 30 ECTS-Punkte.

• Um die zum Erreichen der Mindestmenge an bestandenen Modulen im 

Grundstudium noch fehlenden 15 ECTS-Punkte zusammen zu 

bekommen, haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten. 

• WICHTIG: hier zählen immer nur mit bestandener Prüfung 

abgeschlossene Module (und nicht belegte Lehrveranstaltungen).

• Bis zum Ende des vierten Semesters müssen Sie die Prüfung bestanden 

haben, sonst können Sie diesen Studiengang nicht zu Ende studieren



Prüfung im Grundstudium – GS PO 2015

Varianten für die 30 ECTS 
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Lehramt Sekundarstufe I, Bachelor of Arts



Prüfung im Grundstudium -

Rechtliche Grundlage – StO
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Für Sekundarstufe / PO 2015 gilt:

Sie müssen schauen, dass Sie die Vorgaben für die „Prüfung im Grundstudium“ (§ 17 der Studien- und 

Prüfungsordnung Lehramt Grundschule) erfüllen können:

StO § 17 Prüfung im Grundstudium 

(1) Bis zum Ende des zweiten Semesters müssen die in Abs. 2 genannten studienbegleitenden Modulprüfungen

sowie das Orientierungspraktikum erfolgreich absolviert werden; die genannten Prüfungsleistungen bilden die

Prüfung im Grundstudium.

Wer die Prüfung im Grundstudium einschließlich etwaiger Wiederholungen bis zum Ende des vierten Semesters

nicht bestanden hat, verliert den Prüfungsanspruch, es sei denn, er bzw. sie hat die Fristüberschreitung nicht zu

vertreten.

(2) Die Prüfung im Grundstudium besteht aus dem Nachweis von 30 ECTS-Punkten von den im ersten und 

zweiten Semester durch das erfolgreiche Absolvieren von studienbegleitenden Modulprüfungen insgesamt 

erwerbenden 60 ECTS-Punkten sowie dem Nachweis über das Bestehen des Orientierungspraktikums. In diesen 30 

ECTS-Punkten müssen die 9 ECTS-Punkte für die erfolgreich absolvierte Modulprüfung jenes Moduls enthalten sein, 

in welchem die Begleitveranstaltung zum Orientierungspraktikum angesiedelt ist.



Prüfung im Grundstudium – SEK I PO 2015

Daraus folgt - 
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▪ Sie brauchen also auf jeden Fall das abgeschlossene Modul SEK I    

EW 1 und das Orientierungspraktikum. Damit haben Sie 15 ECTS-

Punkte der erforderlichen 30 ECTS-Punkte.

• Um die zum Erreichen der Mindestmenge an bestandenen Modulen im 

Grundstudium noch fehlenden 15 ECTS-Punkte zusammen zu 

bekommen, haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten. 

• WICHTIG: hier zählen immer nur mit bestandener Prüfung 

abgeschlossene Module (und nicht belegte Lehrveranstaltungen).

• Bis zum Ende des vierten Semesters müssen Sie die Prüfung bestanden 

haben, sonst können Sie diesen Studiengang nicht zu Ende studieren



Prüfung im Grundstudium – SEK I PO 2015

Varianten für die 30 ECTS 
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Zusammenfassung Prüfung im Grundstudium -

Lehramt BA Grundschule & Sekundarstufe I 

Für die Prüfungen im Grundstudium muss der Erstversuch bis 

zum Ende des 2. Semesters abgelegt sein. Wiederholungen sind 

bis zum Ende des 4. Semesters möglich.

Die Prüfung im Grundstudium umfasst 30 ECTS-Punkte. Diese 

setzen sich zusammen aus mindestens 15 ECTS (9 ECTS 

Erziehungswissenschaft und 6 ECTS Orientierungspraktikum). 

Die restlichen 15 ECTS setzten sich aus den Bildungswissen-

schaften und/oder Fach 1 und/oder Fach 2 der Module die für 

das 1. und 2. Semester vorgesehen sind.

Bei der Zeitplanung sollte auch einkalkuliert werden, dass 

Prüfungen ggf. wiederholt werden müssen.
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Bildungswissenschaften – Modul 1 (1+2 Semester)
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Fachwechsel…

… nur einmal im Studium möglich. 

 Fach- Gewichtungswechsel bis spätestens 3. 

 Fachsemester im BA

… nach der Rückmeldung für das SS bis 31.03. und für das 

 WS bis 30.09.

… beim Studierendensekretariat beantragen

… für Erstis (also Sie ☺) können bis einschließlich 06.05.2021 einen 

nicht gezählten Fachwechsel vornehmen 
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Termine im SS 2020

Wichtiges rund ums erste Fachsemester (Sommersemester 2021): 

Semestereinstiegswoche für Erstsemester Studierende:12. bis 

17.04.2021 

Vorlesungsbeginn: 19.04.2021 

Exkursionswoche: 25.05 bis 29.05.2021 - es finden keine 

Veranstaltungen statt. 

Vorlesungsende: 23.07.2021. 

Im Anschluß daran ist die Prüfungswoche, 26.07. bis 30.07.2021 

Semesterende: 30.09.2021
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Sprechzeiten der Studienberatung

Dienstag & Donnerstag: 11:00 -14:00 h

Mittwoch:   13:00 -16:00 h

Raum:  NZ 019/1 (hinter der Cafeteria)

Telefonisch: 0751 / 501-8728

Email:   studienberatung@ph-weingarten.de

Join us on Facebook: 
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Herzlichen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit.

www.ph-weingarten.de
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